
Verbandssatzung

des Zweckverbandes zur Wasserversorgung

„Willmarser Gruppe“

Vom 08.08.2023

Die Stadt Ostheim v.d.Rhön und die Gemeinden Nordheim und Willmars schließen sich ge-

mäß Art. 18 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit vom 12. Juli 1966

(BayRS 2020-6-1-l) zu einem Zweckverband zusammenund vereinbaren folgende

Verbandssatzung:

I. Allgemeine Vorschriften

81
Rechtsstellung

(1) Der Zweckverband führt den Namen „Zweckverband zur Wasserversorgung der

Willmarser Gruppe“.
Erist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts.

(2) Der ZweckverbandhatseinenSitz in Ostheim v.d.Rhön.

82

Verbandsmitglieder

(1) Verbandsmitglieder sind:

Stadt Ostheim v.d.Rhön

Gemeinde Nordheim v.d.Rhön

Gemeinde Willmars

(2) Andere Gemeinden können dem Zweckverband beitreten. Der Beitritt bedarf einer

Änderung der Verbandssatzung und der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

(3) Jedes Verbandsmitglied kann zum Schluss eines Rechnungsjahres aus dem Zweckver-

band austreten, wenn die Verbandsversammlung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der

satzungsmäßigen Stimmenzahl zustimmt. Der Austritt muss mindestens ein Jahr vorher

schriftlich erklärt werden; er bedarf einer Änderung der Verbandssatzung und der Genehmi-

gung der Aufsichtsbehörde. Das Recht, aus wichtigem Grund zu kündigen (Art 46 Abs. 2

KommZG;), bleibt unberührt.
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83

Räumlicher Wirkungskreis

Der räumliche Wirkungskreis des Zweckverbandes umfasst das Gebiet seiner Mitgliedsge-

meinden, bei der Stadt Ostheim v.d.Rhön ausgenommendenStadtteil Urspringen

84

Aufgaben des Zweckverbandes und der Verbandsmitglieder

(1) Der Zweckverband hat die Aufgabe, eine gemeinsame Wasserversorgungsanlage zu

errichten, zu betreiben und zu unterhalten und die Anlage im Bedarfsfall zu erweitern. Zu

diesen Verbandsanlagen gehören die Anlagen zur Wassergewinnung, -förderung, -

aufbereitung, -speicherung und-zuleitung zu den Ortsnetzen bis zum Übergabeschacht oder

zum Hochbehälter. Zu Verbandsanlagen gehören explizit nicht Ortsnetzleitungen vom ersten

bis zum letzten Hausanschluss oder bis zum Schieberkreuz, die zur Speisung eines Hoch-

behälters oder eines Pumpwerks dienen. Der Zweckverband versorgt die Mitgliedsgemein-

den mit Trinkwasser, das den Vorschriften der Trinkwasserverordnung entsprechen muss.

(2) Der Zweckverband erfüllt seine Aufgaben ohne Gewinnabsicht. Er dient ausschließlich

und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken im Sinne des Steuerrechts.

(3) Das Recht und die Pflicht der Verbandsmitglieder, die dem Zweckverband übertragenen

Aufgabenzu erfüllen und die notwendigen Befugnisse, gehen auf den Zweckverband über.

(4) Der Zweckverbandist nicht berechtigt, eine Beitrags- und Gebührensatzung zu erlassen.

(5) Die Verbandsmitglieder sichern und überwachenin ihrem Gebiet die Versorgungsanla-

gen des ZweckverbandesnachdessenRichtlinien.

(6) In Zweifelsfällen und in Zweifelsfragen werden die Entscheidungen nach den fachlichen

Belangen der Wasserwirtschaft getroffen.

Il. Verfassung und Verwaltung

85

Verbandsorgane

Die Organe des Zweckverbandessind

1. die Verbandsversammlung

2. der Verbandsvorsitzende.
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§6
Zusammensetzungder Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung besteht aus dem Verbandsvorsitzenden und den übrigen

Verbandsräten.

(2) Jedes Verbandsmitglied entsendet den 1. Bürgermeister und zusätzliche Vertreter

gemäß Abs.3.

(3) Jedes Verbandsmitglied, mit Ausnahme der Stadt Ostheim v.d.Rhön entsendet in die

Verbandsversammlung einen weiteren Vertreter. Die Stadt Ostheim v.d.Rhön entsendet in

die Verbandsversammlung so viele weitere Vertreter, dass sie in der Verbandsversammlung

mindestens einen Sitz mehr hat, als alle übrigen Verbandsmitglieder zusammen. Diese Re-

gelung gilt solange, wie die Stadt Ostheim v.d.Rhön eine größere Wassermenge verkauft,

als die anderen Verbandsmitglieder zusammen. Maßgebendist jeweils der zu Beginn der

Amtsperiode ermittelte Wasserverbrauch.

(4) Jeder Verbandsrat hat einen Stellvertreter für den Fall seiner Verhinderung; Verbandsräte

könnennicht Stellvertreter sein. Die Verbandsräte und ihre Stellvertreter sind von den Ver-

bandsmitgliedern dem Verbandsvorsitzenden - ist ein solcher noch nicht gewählt, der Auf-

sichtsbehörde - schriftlich zu benennen. Beamte und Angestellte des Zweckverbandes kön-

nennicht Mitglieder der Verbandsversammlungsein.

(5) Für Verbandsräte, die kraft ihres Amtes der Verbandsversammlung angehören, endet

das Amt als Verbandsrat mit dem Ende ihres kommunalen Wahlamtes; entsprechendesgilt

für ihre Stellvertreter. Die anderen Verbandsräte und ihre Stellvertreter werden durch Be-

schluss der Vertretungsorgane der Verbandsmitglieder bestellt, und zwarfür die Dauer der

Wahlzeit der Vertretungsorgane, wenn Mitglieder dieser Organe bestellt werden, andernfalls

für sechs Jahre. Die Bestellung nach Satz 2 kann durch Beschluss der Vertretungsorgane

aus wichtigem Grund widerrufen werden; sie ist zu widerrufen, wenn ein Verbandsrat, der

dem Vertretungsorgan eines Verbandsmitglieds angehört, vorzeitig aus dem Wahlamt oder

der Vertretungskörperschaft ausscheidet. Die Verbandsräte und ihre Stellvertreter üben ihr

Amt bis zum Amtsantritt der neuen Verbandsräte weiter aus.

§7
Einberufung der Verbandsversammlung

Die Einberufung der Verbandsversammlungrichtet sich nach den Vorschriften des Gesetzes

über die Kommunale Zusammenarbeit (KommZG)und der Geschäftsordnung.

88

Sitzungender Verbandsversammlung

(1) Der Verbandsvorsitzende bereitet die Beratungsgegenstände der Verbandsversammlung

vor. Erleitet die Sitzung und handhabt die Ordnung währendderSitzung.
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(2) Die Vertreter der Aufsichtsbehörde und des Wasserwirtschaftsamtes Bad Kissingen, der

Geschäftsleiter, der Kämmerer und der Kassenverwalter haben das Recht, an den Sitzungen

beratend teilzunehmen. Auf Antrag ist ihnen das Wort zu erteilen. Die Verbandsversamm-

lung kann auch andere Personen hören.

89
Beschlüsse und Wahlenin der Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn sämtliche Verbandsräte ordnungs-

gemäß geladen sind und die Mehrheit der Verbandsräte anwesend und stimmberechtigtist.

Über andere als in der Einladung angegebene Beratungsgegenstände darf nur dann Be-

schluss gefasst werden, wenn alle Verbandsräte erschienen und mit einer Beschlussfassung

einverstandensind.

(2) Wird die Verbandsversammlung wegen Beschlussunfähigkeit, die nicht auf der persönli-

chen Beteiligung der Mehrheit der Verbandsräte beruht, innerhalb von vier Wochen zum

zweiten Mal zur Verhandlung über denselben Gegenstand einberufen, so ist sie ohne Rück-

sicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig; auf diese Folge ist in der zweiten La-

dung ausdrücklich hinzuweisen.

(3) Soweit das Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit oder diese Verbandssatzung

nicht etwas anderes vorschreiben, werden die Beschlüsse der Verbandsversammlung mit

einfacher Mehrheit der Abstimmendengefasst; es wird offen abgestimmt. Jeder Verbandsrat

hat eine Stimme. Änderungen der Zweckverbandssatzung bedürfen einer Zweidrittelmehrheit

der satzungsmäßigen Zahl der Verbandsräte. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abge-

lehnt. Kein Verbandsrat darf sich der Stimme enthalten; enthält sich ein Verbandsrat trotz-

dem der Stimme, so gehört er nicht zu den Abstimmenden.

(4) Bei Wahlen gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend; die Vorschriften über die persönli-

che Beteiligung finden keine Anwendung. Es wird geheim abgestimmt. Gewählt ist, wer mehr

als die Hälfte der abgegebenengültigen Stimmen erhält. Wird die Mehrheit im ersten Wahl-

gang nicht erreicht, so findet Stichwahl unter den beiden Bewerbern mit den höchsten Stim-

menzahlenstatt. Bei Stimmengleichheit in der Stichwahl entscheidet das Los. Haben im ers-

ten Wahlgang drei oder mehr Bewerber die gleiche Anzahl von Stimmen erhalten, so ent-

scheidet das Los, welche Bewerberin die Stichwahl kommen. Hat ein Bewerberdie höchste,

zwei oder mehr Bewerber die gleiche nächsthöhere Stimmenzahl erhalten, so entscheidet

das Los, wer von diesen in die Stichwahl mit dem Bewerber mit der höchsten Stimmenzahl

kommt.

(5) Die Beschlüsse und Wahlergebnisse sind unter Angabe von Tag und Ort der Sitzung, der

Namen der anwesenden Verbandsräte, der behandelten Gegenstände und der Abstim-

mungsergebnisse (Stimmenverhältnis) in ein Beschlussbuch einzutragen und von dem Ver-

bandsvorsitzenden und dem Schriftführer zu unterzeichnen.
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Als Schriftführer kann eine Dienstkraft des Zweckverbandes oder eines Verbandsmitglieds,

soweit dieses zustimmt, zugezogen werden. Verbandsrate, die einem Beschluss nicht zuge-

stimmt haben, können bis zum Schluss der Sitzung verlangen, dass dasin der Niederschrift

vermerkt wird. Abschriften der Niederschrift sind unverzüglich den Verbandsmitgliedern und

der Aufsichtsbehörde zu übermitteln.

810

Zuständigkeit der Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlungist ausschließlich zuständig für

1. die Entscheidung über die Errichtung und die wesentliche Erweiterung der den Verbands-

aufgaben dienendenEinrichtungen;

2. die Beschlussfassung über den Erlass, die Änderung oder die Aufhebung von Satzungen

und Verordnungen;

3. die Beschlussfassung überdie jährliche Haushaltssatzung;

4. die Beschlussfassung über den Stellenplan für die Dienstkräfte;

5. die Feststellung und endgültige Anerkennung der Rechnung;

6. die Wahl des Verbandsvorsitzenden und seiner Stellvertreter und die Festsetzung von

Entschädigungen;

7. den Erlass, die Änderung oder die Aufhebung der Geschäftsordnung für die Verbandsver-

sammlung;

8. den Erlass, die Änderung oder die Aufhebung derBetriebsordnung;

9. die Beschlussfassung über die Änderung der Verbandssatzung, die Auflösung des

Zweckverbandes und die Bestellung von Abwicklern;

10. Maßnahmen gegen Verbandsmitglieder zur Durchsetzungihrer finanziellen Verpflichtun-

gen gegenüber dem Zweckverband.

(2) Die Verbandsversammlung beschließt ferner über die anderen ihr im Gesetz über die

kommunale Zusammenarbeit zugewiesenen Gegenstände.

Sie ist insbesondere zuständig für die Beschlussfassung über

1. den Erwerb, die Belastung und die Veräußerung von Grundstücken;

2. den Abschluss von Rechtsgeschäften aller Art, soweit der Verbandsvorsitzende nach den

Regelungender Geschäftsordnung nicht befugtist.
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3. den Gesamtplan der im Rechnungsjahr oder in mehreren Rechnungsjahren durchzufüh-

renden Unterhaltungsarbeiten.

§ 11

Rechtsstellung der Verbandsrate

(1) Die Verbandsräte sind ehrenamtlich tätig.

(2) Verbandsräte, die kraft ihres Amtes der Verbandsversammlung angehören, erhalten Rei-

sekostenvergütung nach den Regelungen des Bayerischen Reisekostengesetzes.

812

Wahl des Verbandsvorsitzenden

(1) Der Verbandsvorsitzende und seine Stellvertreter werden von der Verbandsversammlung

ausihrer Mitte gewählt. Der Verbandsvorsitzende undseine Vertreter sollen die gesetzlichen

Vertreter eines Verbandsmitglieds sein.

(2) Der Verbandsvorsitzende und seine Stellvertreter werden auf die Dauer von sechs Jah-

ren, sind sie Inhaber eines kommunalen Wahlamtes eines Verbandsmitgliedes, auf die Dau-

er dieses Amtes gewählt. Sie üben ihr Amt nach Ablauf derZeit, für die sie gewählt sind, bis

zum Amtsantritt des neugewählten Verbandsvorsitzenden weiter aus.

813

Zuständigkeit des Verbandsvorsitzenden

(1) Der Verbandsvorsitzende vertritt den Zweckverband nach außen.

(2) Der Verbandsvorsitzende vollzieht die Beschlüsse der Verbandsversammlung und erle-

digt in eigener Zuständigkeit alle Angelegenheiten, die nach der Gemeindeordnungkraft Ge-

setzes dem ersten Bürgermeister zukommen. Er erfüllt die ihm im Gesetz über die kommu-

nale Zusammenarbeit zugewiesenen weiteren Aufgaben.

(3) Durch besonderen Beschluss der Verbandsversammlung können dem Verbandsvorsit-

zenden unbeschadet des $ 10 Abs. 1 weitere Angelegenheiten zur selbstständen Erledigung

übertragen werden.

(4) Der Verbandsvorsitzende kann einzelne seiner Befugnisse seinen Stellvertretern und

laufende Verwaltungsangelegenheiten Dienstkräften des Zweckverbandes oder mit Zustim-

mungeines Verbandsmitglieds dessen Dienstkräften übertragen.

(5) Erklärungen, durch die der Zweckverband verpflichtet werden soll, bedürfen der Schrift-

form.
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814
Rechtsstellung des Verbandsvorsitzenden

Der Verbandsvorsitzende und seine Stellvertreter sind ehrenamtlich tätig.

815

Dienstkräfte des Zweckverbandes

(1) Der Zweckverbandhat das Recht, Dienstherr von Beamtenzusein.

(2) Sämtliche Verwaltungsarbeiten und Kassengeschäfte werden von der Verwaltungsge-

meinschaft Ostheim v.d.Rhön wahrgenommen.

lll. Wirtschafts- und Haushaltsführung

8 16

AnzuwendendeVorschriften

Für die Wirtschafts- und Haushaltführung des Zweckverbandes gelten die Vorschriften für

Gemeinden entsprechend, soweit sich nicht aus dem Gesetz über die kommunale Zusam-

menarbeit etwas anderesergibt.

817

Haushaltssatzung

(1) Der Entwurf der Haushaltssatzung ist den Verbandsmitgliedern spätestens eine

Woche vor der Beschlussfassung in der Verbandsversammlung zu übermitteln.

(2) Die Haushaltssatzung ist spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres zu

beschließen und mit ihren Anlagen der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen. Haushaltsjahr

ist das Kalenderjahr.

(3) Haushaltssatzungen mit genehmigungspflichtigen Bestandteilen sind sogleich nach der

Genehmigung amtlich bekanntzumachen. Haushaltssatzungen ohne solche Bestandteile

sind frühestens einen Monat nach der Vorlage an die Rechtsaufsichtsbehörde amtlich be-

kanntzumachen, sofern nicht die Rechtsaufsichtsbehörde die Satzung beanstandet. Gleich-

zeitig ist die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen bis zur nächsten amtlichen Bekanntma-

chung einer Haushaltssatzung öffentlich zugänglich zu machen; daraufist in der amtlichen

Bekanntmachung der Haushaltssatzung hinzuweisen.
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(1)

(2)

§ 18

Deckung des Finanzbedarfs

Der Zweckverband erhebt von den Verbandsmitgliedern Umlagen.

Der anderweitig nicht gedeckte Finanzbedarf fiir die Errichtung, Erweiterung und Erneu-

erung der Wasserversorgungsanlage wird auf die Verbandsmitglieder umgelegt(Investi-

tionsumlage).

Umlageschlüsselist das Verhältnis der innerhalb von fünf Jahren tatsächlich abgenom-

menen Wasserabnahmemengender Verbandsmitglieder, gerechnet ab dem Vorvorjahr

des jeweiligen Haushaltsjahres.

Maßgebendfür den Umlageschlüssel ist der Beginn der Maßnahme.

Der anderweitig nicht gedeckte laufende Finanzbedarf wird auf die Verbandsmitglieder

umgelegt (Betriebskostenumlage).

Umlageschlüsselist das Verhältnis der innerhalb von fünf Jahrentatsächlich abgenom-

menen Wasserabnahmemengender Verbandsmitglieder, gerechnet ab dem Vorvorjahr

des jeweiligen Haushaltsjahres.

Dafür die Bestimmung der maßgeblichen Abnahmemengedesneu anzuschließenden

Gemeindeteils Völkershausen noch keine verlässlichen Vergleichswerte vorliegen, wird

für die Gemeinde Willmars in den Jahren 2019 bis 2024 ein von Abs. 2 und Abs. 3 ab-

weichender Umlageschlüsselfestgesetzt. Dieser abweichende Umlageschlüssel wird in

einem öffentlich-rechtlichen Vertrag über den Anschluss des Ortsnetzes Völkershausen

an den Zweckverband zur Wasserversorgung „Willmarser Gruppe“definiert.

819

Festsetzung und Zahlung der Umlagen

(1) Die Investitionsumlage und die Betriebskostenumlage werden in der Haushaltssatzung

für jedes Rechnungsjahr neu festgesetzt. Sie können nur während des Rechnungsjahres

durch eine Nachtragshaushaltssatzung geändert werden.

(2) Die Umlagebeträge sind den einzelnen Verbandsmitgliedern durch schriftlichen

Bescheid mitzuteilen (Umlagebescheid).

(3) Die Investitionsumlage und die Betriebskostenumlage werden mit einem Viertel ihrer

Jahresbeträge am 10. jedes ersten Quartalmonatsfällig. Werdensie nicht rechtzeitig entrich-

tet, so können von den säumigen Verbandsmitgliedern Verzugszinsen bis zu 1 v.H. für den

Monat gefordert werden.

(4) Weicht der tatsächliche Umlagebedarf bei der Investitionsumlage bei Rechnungsab-

schluss von der festgesetzten Investitionsumlage ab, wird durch Abrechnungsbescheid ge-
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genüber den Verbandsgemeinden ein Fehlbetrag nacherhoben bzw. Überschusserstattet.

Bei Beschluss der Verbandsversammlung kann ein entsprechender Ausgleich auch über

Rücklagenentnahme oder Rücklagenzuführung erfolgen.

(5) Ist die Investitionsumlage oder die Betriebskostenumlage bei Beginn des Rechnungsjah-

res noch nicht festgesetzt, so kann der Zweckverbandbis zur Festsetzung vorläufige viertel-

jährliche Teilbeträge in Höhe der im abgelaufenen Rechnungsjahrzuletzt erhobenen Teilbe-

träge erheben. Nach Festsetzung der Umlage für das laufende Rechnungsjahr ist über die

vorläufigen Zahlungen zum nächstenFälligkeitszeitpunkt abzurechnen.

820

Jahresrechnung - Jahresabschluss, Prüfung

(1) Der Verbandsvorsitzende legt die Jahresrechnung der Verbandsversammlung innerhalb

von sechs Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahresvor.

(2) Die Jahresrechnung soll von der Verbandsversammlung oder von einem Prüfungsaus-

schuss binnen drei Monatenörtlich geprüft werden. Der Prüfungsausschussist aus der Mitte

der Verbandsversammlung zu bilden. Er besteht aus vier Verbandsräten, deren Zusammen-

setzung sich nach Art. 33 GO analogergibt.

(3) Nach Durchführungderörtlichen Prüfung der Jahresrechnung(analog Art. 103 GO) und

Aufklärung etwaiger Unstimmigkeitenstellt die Verbandsversammlungalsbald, jedoch spä-

testens bis zum 30. Juni des auf das Haushaltsjahr folgenden übernächstenJahres,die Jah-

resrechnung in öffentlicher Sitzung fest und beschließt über die Entlastung.

(4) Die überörtliche Rechnungs- und Kassenprüfungen werden durch den Bayerischen

Kommunalen Prüfungsverband durchgeführt. Die überörtliche Prüfung findet alsbald nach

der Feststellung der Jahresrechnungstatt.

IV. Schlussbestimmungen

§ 21

Offentliche Bekanntmachung

(1) Die Satzungen und Verordnungen des Zweckverbandes werden im Amtsblatt des Land-

kreises Rhön-Grabfeld bekannt gemacht. Die Verbandsmitglieder weisen in der für die Be-

kanntmachungihrer Satzungen vorgesehenen Form auf diese Bekanntmachunghin.

Die Satzungen und Verordnungen könnenin der Geschäftsstelle des Zweckverbandesein-

gesehen werden.

Seite 9 von 11



(2) Sonstige öffentliche Bekanntmachungen des Zweckverbandessind in ortsüblicher Weise

vorzunehmen. Die Aufsichtsbehörde kann darüber hinaus eine Veröffentlichung im Amtsblatt

des Landkreises Rhön-Grabfeld anordnen.

§ 22

Besondere Zuständigkeiten der Aufsichtsbehörde

(1) Abweichend von $ 7 Abs. 1 wird die Verbandsversammlung zu ihrer ersten Sitzung von

der Aufsichtsbehörde einberufen. Die Aufsichtsbehörde kann die Verbandsversammlung

auch einberufen, wenn der Vorsitzende und seine Stellvertreter verhindert sind und die Ta-

gung der Verbandsversammlung unaufschiebbarist.

(2) Bei Streitigkeiten zwischen dem Zweckverband und den Verbandsmitgliedern, wenn sie

sich gleichgeordnet gegenüberstehen, und bei Streitigkeiten der Mitglieder des Zweckver-

bandes untereinander aus dem Verbandsverhältnis, ist die Aufsichtsbehörde zur Schlichtung

anzurufen.

§ 23

Auflösung

(1) Die Auflösung des Zweckverbandes bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der sat-

zungsmäßigen Stimmenzahl in der Verbandsversammlung und der Genehmigung der Auf-

sichtsbehörde. Die Auflösung ist wie diese Verbandssatzung bekanntzumachen.

(2) Findet eine Abwicklung statt, so haben die beteiligten Gemeinden das Recht, die auf ih-

rem Gebiet gelegenen Gegenstände des Anlagevermögens zum geschätzten Zeitwert zu

übernehmen.

Im Übrigen ist das Vermögen nach Befriedigung der Gläubiger an die Verbandsmitglieder

unter Anrechnung der übernommenen Gegenstände nach dem Verhältnis der von ihnen ins-

gesamt entrichteten Investitionsumlagebeträge zu verteilen. Soweit das Vermögendie ent-

richteten Investitionsumlagebeträge übersteigt, darf es nur für steuerbegünstigte Zwecke

verwendet werden.

(3) Scheidet ein Verbandsmitglied aus dem Zweckverband aus, ohne dass dadurch der

Zweckverband aufgelöst wird, so wird es mit dem Betrag abgefunden, den es bei der Auflö-

sung erhalten würde, wenn der Zweckverband zum Zeitpunkt seines Ausscheidens aufgelöst

werden würde. Es hat das Recht, die auf seinem Gebiet gelegenen Gegenstände desAnla-

gevermögens unter Anrechnung auf seinen Abfindungsanspruch zum geschätzten Zeitwert

zu übernehmen.

Der Abfindungsanspruch wird 3 Jahre nach dem Ausscheiden, spätestens im Fall der Auflö-

sung des Zweckverbandesfällig. Die Beteiligten können für die Berechnung und Fälligkeit

des Abfindungsanspruchs eine abweichende Regelung vereinbaren.
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§ 24

Inkrafttreten

(1) Diese Verbandssatzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt des Land-

kreises Rhön-Grabfeld in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die bisherige Verbandssatzung vom 04.07.2022 außerKraft.

Ostheim v.d.Rhön, den 08.08.2023

Zweckverband zur Wasserversorgung

„Willmarser Gruppe“

Er
Verbandsvorsitzender
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